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Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes, der Viehverkehrs-
verordnung und der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)

Aufhebung der Ziffer 1 der Allgemeinverfügung vom 
02.02.2021
Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor 
der Geflügelpest; Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in 
der Landeshauptstadt München zu präventiven Zwecken

Die Landeshauptstadt München als zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde erlässt folgende

Allgemeinverfügung:

I.  Die Ziffer 1 der Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt 
München vom 02.02.2021 wird mit Ablauf des 30.06.2021 
aufgehoben.

II.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.
III.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayV-

wVfG am 30.06.2021 durch Veröffentlichung im Internet 
(www.muenchen.de) als bekannt gegeben und ist ab dem 
01.07.2021 wirksam.

Hinweis:

Zum Schutz der Haus- und Nutzgeflügelbestände sind trotz 
der Aufhebung der oben genannten Allgemeinverfügung die 
gesetzlich vorgeschriebenen Präventions- und Biosicherheits-
maßnahmen durch die Tierhalter*innen stets zu beachten  
und strikt einzuhalten. Obwohl das Geflügelpestgeschehen 
2020/2021 aktuell offensichtlich rückläufig ist, sind einzelne 
HPAI-Fälle auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich. 
Besondere Vorsicht ist bei Tieren mit Auslauf bzw. in Freiland-
haltung walten zu lassen. Auch außerhalb größerer Seuchen-
geschehen ist der direkte Kontakt von Haus- und Nutzgeflügel 
zu Wildvögeln, v. a. Wassergeflügel, zu verhindern.
Große Vorsicht ist zudem beim Handel mit Lebendgeflügel im 
Reisegewerbe und dem innergemeinschaftlichen Verbringen 
in Bezug auf Länder mit ausgeprägtem Geschehen angezeigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der  Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind.

Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 30. Juni 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Sicherheit und Ordnung, Prävention
  Allgemeine Gefahrenabwehr
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Hinweis: Die Klageerhebung per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

München, 07. Juli 2021 Kreisverwaltungsreferat
  Sicherheit und Ordnung, Prävention
  Allgemeine Gefahrenabwehr

Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München  
für das Baden und Bootfahren in der Isar

Zur Regelung des Gemeingebrauchs an der Isar erlässt die 
Landeshauptstadt München – Referat für Klima- und Umwelt-
schutz – entsprechend Art. 18 Abs. 3 des Bayerischen Was-
sergesetzes folgende 

Allgemeinverfügung:

1.  Das Befahren der Isar mit kleinen Fahrzeugen ohne eigene 
Triebkraft (Boote und Schwimmkörper jeglicher Art) und 
das Baden in der Isar im Gebiet der Landeshauptstadt 
München von der südlichen Stadtgrenze gleich nach der 
Großhesseloher Brücke bis zur Leinthaler Brücke im Nor-
den ist ab sofort bis auf Weiteres verboten.

2.  Die sofortige Vollziehung des Verbotes unter Nr. 1 wird im 
öffentlichen Interesse angeordnet.

3.  Die Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 des  
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes als bekannt 
gegeben durch die Veröffentlichung des Tenors im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München sowie im Internet unter 
https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/ 
referat-fuer-klima-und-umweltschutz/Bekanntmachungen.
html und https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtrecht/
Amtsblatt.html.

4.  Es werden keine Kosten erhoben.

Hinweis:
Nach Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz 
bedarf es bei der öffentlichen Bekanntmachung der Allge-
meinverfügung keiner Begründung. Interessierte können den 
vollständigen Bescheid per E-Mail bei der Landeshauptstadt 
München (Referat für Klima- und Umweltschutz, RKU-US 13, 
Bayerstraße 28a, 80335 München) unter der E-Mail-Adresse 
isar-wasser.rku@muenchen.de anfordern. 

Ernennung von hinzugezogenen Tierärzt*innen zu  
amtlichen Tierärzt*innen für die Schlachttieruntersuchung 
bei Notschlachtung 

Zur Wahrung des Tierschutzes und um die Möglichkeit zur 
Durchführung einer sehr zeitnahen Schlachttieruntersuchung 
bei frisch verunfallten Tieren aufrecht zu erhalten, erlässt die 
Landeshauptstadt München gemäß § 2a Tierische Lebens-
mittel-Überwachungsverordnung (Tier-LMÜV), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. September 2018 (BGBl. I S. 1358), 
die durch Artikel 3 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl.  
I S. 1480) geändert worden ist, folgende 

Allgemeinverfügung:

1.  Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung 
zur Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, werden 
für den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
Landeshauptstadt München von einer für ein Tier verant-
wortlichen Person im Rahmen der Notschlachtung außer-
halb des Schlachtbetriebs für eine Schlachttieruntersuchung 
gemäß Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/624 hinzugezogen 
werden, im Hinblick auf die Schlachttieruntersuchung die-
ses Tieres und die Ausstellung der Gesundheitsbescheini-
gung nach Anhang IV Kapitel 5 Durchführungsverordnung 
(EU) 2020/2235 zu amtlichen Tierärzt*innen im Sinne des 
Art. 3 Nr. 32 und zu Bescheinigungsbefugten im Sinne des 
Art. 3 Nr. 26 der Verordnung (EU) 2017/625 ernannt. Diese 
Ernennung gilt nicht für Betriebe, die in die Zuständigkeit 
der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (KBLV) fallen.

2. Die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffer 1 wird angeordnet. 

3.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4  
BayVwVfG am 07.07.2021 durch Veröffentlichung im Inter-
net (www.muenchen.de) als bekannt gegeben und ist ab 
dem 08.07.2021 wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines  
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht München.

Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
a) Schriftlich an oder zur Niederschrift bei
 Bayerisches Verwaltungsgericht München
 Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
 Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

b)  Elektronisch nach Maßgabe der Bedingungen, die der  
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit  
www.vgh.bayern.de zu entnehmen sind
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach  
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht München, Bayerstr. 30, 80335 München, erhoben  
werden, schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form.1

München, 19. Juli 2021 Referat für Klima- 
  und Umweltschutz
  RKU-US 13

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor dem Verwaltungs-
gericht infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Eine Einlegung eines Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid hat wegen 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. 
Beim Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Bayerstr. 30,  
80335 München, kann die Anordnung der aufschiebenden Wirkung  
beantragt werden.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Reutberger Str. 10
Gemarkung/Flurnr./Stadtbezirk:  
Sektion VI / Fl.Nr.: 10678/0 / 6. Stadtbezirk
Schulbauoffensive – Neubau Filiale Realschule und  
Haus für Kinder mit Tiefgarage und Dienstwohnung  

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 15.07.2021, Az. 1.111-2021-5006-23, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen insbesondere zum Natur-, Umwelt- und Brandschutz  
erteilt. 
Die Genehmigung enthält insbesondere Befreiungen wegen 
Überschreitung der festgesetzten Baulinie und Abweichungen 
wegen Nichteinhaltung von Abstandsflächen.

Den Nachbarn Flur Nr. 10654/8, 10654/7, 10678/4 und 
10678/3, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist  
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 
233-25020.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 

80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum  
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein  
Gebührenvorschuss zu entrichten. 

München, 15. Juli 2021 Referat für Stadtplanung und 
  Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Ismaninger Str. 110c
Gemarkung Bogenhausen, Flurnr. 21/6, Stadtbezirk 13
Neubau eines Einfamilienhauses

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 19.07.2021, Az. 1.2-2020-25163-31, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter auf-
schiebenden Bedingungen, Auflagen und Befreiungen erteilt.
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Den Nachbarn wird die Baugenehmigung durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Die Nachbarn haben die Mög-
lichkeit, entsprechend der Rechtsbehelfsbelehrung gegen 
den Bescheid Klage einzulegen. Die Zustellung gilt mit dem 
Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt 
München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV – Lokal-
baukommission, Blumenstraße 19, einsehen. Vereinbaren  
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-20549.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 Mün-
chen, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die  
Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in  
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt wer-
den.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 – Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 
(GVBl Nr. 13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. 
Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid  
Widerspruch einzulegen.

 – Die Klageerhebung durch einfache E-Mail ist unzulässig. 
Seit 01.05.2016 kann die Klage beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München elektronisch eingereicht werden.  
Die technischen und formalen Voraussetzungen zum elek-
tronischen Rechtsverkehr sind im Internet zu finden unter 
www.vgh.bayern.de.

 – Eine Anfechtungsklage eines Dritten (Nachbarn) gegen  
diese Baugenehmigung hat keine aufschiebende Wirkung 
(§ 212 a Abs. 1 BauGB). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht München (Anschrift s.o.) die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung zu beantragen (§ 80 Abs. 5 
Satz 1 VwGO). Der Antrag muss den Antragsteller, die An-
tragsgegnerin (in Ihrem Fall die Landeshauptstadt Mün-
chen) und den Gegenstand des Antrages bezeichnen. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. Gegebenenfalls soll die ange-
fochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Der Antragsschrift sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. 
Ebenso ist ein entsprechender Antrag bei der Landes-
hauptstadt München (Anschrift s.o.) möglich (§ 80 Abs. 4 
VwGO).

 – Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Ver-
waltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

München, 19. Juli 2021 Referat für Stadtplanung 
  und Bauordnung
  HA IV – Lokalbaukommission

Bekanntmachung
Bauleitplanverfahren – Beteiligung der Öffentlichkeit – 
hier: Frühzeitige Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1
         des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 11 Milbertshofen-Am Hart

Für das Planungsgebiet
Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2116a
Hufelandstraße (alt) (südlich), Oberhofer Weg (westlich), 
DB-Nordring (nördlich), Knorrstraße (östlich) 
mit Knoten Max-Diamand-Str. (westlich)
(Teilverdrängung des Bebauungsplans Nr. 1505b)

wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit vom  
06. August 2021 mit 16. September 2021 durchgeführt.

Mit der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 06296 vom 20.07.2016 
wurde dem Stadtrat der Masterplan FIZ Future bekannt gege-
ben sowie der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
Nr. 2116 gefasst. Das Hufeland-Areal liegt im südlichen Teil-
bereich dieses Umgriffs, für den nun der Bebauungsplan mit 
Grünordnung Nr. 2116a auf Grundlage der Ziele des Master-
plans aufgestellt werden soll. Das Planungsgebiet (ca. 4,6 ha) 
wird im Westen von der Knorrstraße, im Osten vom Grünzug 
„Oberhofer Weg“, im Norden von der Hufelandstraße und im 
Süden vom DB-Nordring begrenzt.
Ziel des Masterplans ist es, die bereits gewerblich genutzten 
Grundstücke für die Automobilindustrie städtebaulich und 
grünplanerisch zeitgemäß weiterzuentwickeln und umzustruk-
turieren. Mit der Planung sollen im Hufeland-Areal ca. 2.400 
Arbeitsplätze mit Nähe zum Forschungs- und Innovationszen-
trum (FIZ) entstehen.
Im Zuge der Überplanung wird die Hufelandstraße nach Sü-
den verschwenkt und zukünftig an die bestehende Kreuzung 
Max-Diamand-Straße / Knorrstraße angeschlossen. Dies ist 
eine zwingend notwendige Maßnahme zur Verbesserung der 
Verkehrssituation im Münchener Norden, wie es das Ver-
kehrsgutachten zur Gesamtentwicklung des Gebiets im Rah-
men des Masterplans FIZ Future ergeben hat.
Die Verschwenkung der Hufelandstraße und die damit verbun-
dene Neuaufteilung der Grundstücke ermöglicht es, im Zent-
rum des Planungsgebiets einen identitätsstiftenden Quartiers-
platz mit entsprechenden, den Gewerbestandort ergänzenden 
und belebenden Nutzungen, wie beispielsweise Gastronomie, 
zu entwickeln. 
Der Quartiersplatz wird durch eine sechsgeschossige Bebau-
ung sowie nordöstlich durch ein Hochhaus gefasst. Das 
Hochhaus prägt mit seiner Höhe von 60 Metern das Quartier. 
Die sechsgeschossige Bebauung soll für Gewerbe und Büros 
mit Bezug zur Automobilindustrie genutzt werden. Im nordöst-
lichen Gebäude ist als zusätzliches Angebot ein kleinflächiger 
Lebensmittelmarkt zur Versorgung der vor Ort Beschäftigten 
geplant.
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Flächige und lineare Pflanzungen von Großbäumen betonen 
den städtischen Charakter des Quartiersplatzes sowie der 
Straßenräume und binden das Planungsgebiet in die Gesamt-
konzeption des Masterplans FIZ Future ein. In Verbindung mit 
der Grünfläche im Süden kommt es zu einer maßgeblichen 
Verbesserung der klimatischen Situation im Planungsgebiet. 
Ein Wegesystem aus Fuß- und Radwegen vernetzt das Pla-
nungsgebiet mit der Umgebung.

Die Auswirkungen des Bebauungsplanes sind nicht auf den 
Bebauungsplanumgriff beschränkt. So löst beispielsweise  
die Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche, soweit sie er-
schließungsbeitragsfähig ist, in der Regel eine Erschließungs-
beitragspflicht für die Baugrundstücke aus, die von der Grün-
anlage nicht weiter als ca. 200 m (Luftlinie) entfernt liegen.

Die Unterlagen, aus denen sich die Öffentlichkeit zu den all-
gemeinen Zielen und Zwecken der Planung, sich wesentlich 
unterscheidenden Lösungen und den voraussichtlichen  
Auswirkungen der Planung unterrichten kann, werden vom  
06. August 2021 mit 16. September 2021 an folgenden 
städtischen Dienststellen zur Einsicht bereitgehalten:

1.  beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Blumen-
straße 28 b (Hochhaus), Erdgeschoss, Raum 071 (Ausle-
gungsraum – barrierefreier Eingang an der Ostseite des  
Gebäudes, auf Blumenstraße 28 a), von Montag mit Freitag 
von 6 Uhr bis 18 Uhr,

2.  bei der Bezirksinspektion Nord, Hanauer Straße 56
 (Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, 
 Dienstag von 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,
 Donnerstag von 8.30 bis 15 Uhr) 
  eine Einsichtnahme ist nur nach vorheriger telefonischer 

Terminvereinbarung unter 089/233-38600 möglich,

3.  bei der Stadtbibliothek Milbertshofen, Schleißheimer 
Straße 340 (Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und 
Samstag von 10 bis 15 Uhr).

  Aufgrund der COVID-19-Pandemie kann es zu abwei-
chenden Öffnungszeiten der Stadtbibliothek kommen. 
Bitte informieren Sie sich im Internet unter  
www.muenchner-stadtbibliothek.de/orte-zeiten oder 
telefonisch unter 089/189 378 590 , ob die Stadtbibliothek 
geöffnet ist bzw. ob eine Einsichtnahme in die Unter-
lagen vor Ort und die Abgabe einer Stellungnahme für 
den Publikumsverkehr möglich ist.

Die Unterlagen zum Bebauungsplanverfahren sowie die  
Datenschutzhinweise zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Bau-
leitplanverfahren sind auch im Internet unter der Adresse
www.muenchen.de/auslegung zu finden.

Auskünfte und Einzelerörterungen zum Bebauungsplan erhal-
ten Sie unter der Telefonnummer 089/233-28638 während  
der Dienstzeit Montag mit Donnerstag von 9.30 bis 12.30 Uhr 
und Freitag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Einzelerörterungen vor 
Ort im Referat für Stadtplanung und Bauordnung sind nach 
vorheriger telefonischer oder elektronischer Terminvereinba-
rung unter 089/233- 28638 bzw. per E-Mail unter  
plan.hufeland@muenchen.de möglich.

Äußerungen können während dieser Frist bei den oben ge-
nannten städtischen Dienststellen vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das weitere Bauleitplan-
verfahren ein. Eine Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Stadtrat getroffen.

Aktueller Hinweis:
Anlässlich der COVID-19-Pandemie bitten wir Sie, das allge-
meine Abstandsgebot und die geltenden Hygienemaßnahmen 
zu beachten.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach aktuellen Vor-
schriften das Dienstgebäude nur mit FFP2-Maske betreten 
werden darf.

München, 20. Juli 2021 Referat für Stadtplanung
  und Bauordnung

Bekanntmachung
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2019 
der Markthallen München

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 
27.01.2021 den Jahresabschluss (Jahresbilanz und Gewinn- 
und Verlustrechnung) der Markthallen München für das Wirt-
schaftsjahr 2019 (1. Januar bis 31. Dezember 2019) festgestellt 
und beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 
3.350.017,21 € in die Bilanz 2020 vorzutragen.

München, 27. Januar 2021 Markthallen München

gez. Kristina Frank gez. Boris Schwartz
Erste Werkleiterin Zweiter Werkleiter

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom  
03. Juni 2020

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz,  
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der Markthallen 
München, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2019 geprüft. Durch Art. 107 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern wurde der Prüfungsgegenstand 
erweitert. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften, sowie den Bestimmungen der Betriebssatzung 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs liegen 
in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes.  
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des  
Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-
rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
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wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die  
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrecht-
lichen Vorschriften, sowie den Bestimmungen der Betriebs-
satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze  
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und  
Ertragslage der Markthallen München. Der Lagebericht steht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 03. Juni 2020

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. gez.
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Markthallen München 
für das Wirtschaftsjahr 2019 werden hiermit festgestellt.

München, 27. Januar 2021

gez. Dieter Reiter gez. Kristina Frank
Oberbürgermeister Berufsmäßige Stadträtin

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht der Markthal-
len München liegen in der Zeit vom 02. August bis 13. August 
2021 jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr – am Freitag von 8.00  
bis 12.00 Uhr –, in der Verwaltung der Markthallen München, 
Schäftlarnstraße 10, (Ladenreihe, Zimmer Nr. 119), 81371 
München, zur Einsicht aus.

gez. 
Boris Schwartz Zweiter Werkleiter

München, 30. Juli 2021 Markthalle München
  Kommunalreferat

Bekanntgabe

Die SWM Versorgungs GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 
80992 München, macht hiermit bekannt, dass sich mit Wir-
kung zum 01.08.2021 die Technischen Anschlussbedingungen 
Heizwasser (TAB Heizwasser) der SWM Versorgungs GmbH 
für die Versorgungsgebiete „München Stadt, Martinsried,  
Unterföhring“, „München Region Süd“ und „München Region 
Südost“ ändern. Die ab dem 01.08.2021 gültigen TAB Heiz-
wasser finden Sie auf unserer Internetseite www.swm.de.  
Außerdem liegen sie in den Geschäftsräumen der SWM Ver-
sorgungs GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München 
zur Einsichtnahme aus. Die bisher gültigen TAB Heizwasser 
treten mit Ablauf des 31.07.2021 außer Kraft.

München, 30. Juli 2021 Stadtwerke München
  SWM Versorgungs GmbH

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Rosemarie Hingerl
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Thomas Böhle
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Dr. Alexander Dietrich
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Thomas Bönig
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

CSU-Fraktion
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt – Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

Fraktion ÖDP/FW
Rathaus, Zimmer 116
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-fw-fraktion@muenchen.de 

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Tal 13, 80331 München
Tel. 22 80 26 -66, -73, -75, 29 16 51 -54, -73, Fax 22 80 26 74
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 19 Thalkirchen – Obersendling –  
Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing – 
Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15, 
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach,  
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Ehrenbreitsteinerstraße 28a, 80993 München
Tel. 15 98 68 93- 1, -2, -3, -5, Fax 159 86 89 21
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach,  
17 Obergiesing – Fasangarten, 18 Untergiesing – Harlaching
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90, 
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.
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Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte,
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen
Themen. Die Mitarbeiter/innen stehen mit Rat und Hilfeleis-
tung zur Verfügung. Öffnungszeiten: Coronabedingt derzeit 
nur Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr; Telefon 22 23 24 oder 
Mail an stadtinformation@muenchen.de

München Handbuch
Antworten zu allen wichtigen Fragen an die Stadtverwaltung 
liefert das München-Handbuch. Von der Abfallberatung bis 
zum Zweckentfremdungsverbot bietet es ein breites Angebot 
städtischer Dienstleistungen übersichtlich aufbereitet mit  
Adressen, Öffnungszeiten und Beratungsmöglichkeiten. Die 
266 Seiten starke Broschüre gibt es kostenlos in der Stadt- 
Information im Rathaus.

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Landeshauptstadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab  
12 Uhr unter ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter 
sowie als Push-Nachricht abonniert werden unter der Adresse 
muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter ris-muenchen.de Ihnen die Anträge, Anfragen so-
wie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur Verfügung, 
mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur  
jeweiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 18.10.2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshaupt-
stadt München nur noch elektronisch über die eVergabe-
Plattform unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive 
der gesamten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informatio-
nen unter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themen-
karten der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen 
Stadtplan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben 
den interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen 
auch Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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